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Wer Brandschutzverglasungen
nachträglich durch das Aufbringen
von insbesondere großflächigen
Folien, Aufklebern oder mit Ober-
flächenbehandlungen jeglicher
Art veränderte, begab sich bislang
in eine baurechtliche Grauzone.
Derartige „Oberflächenmanipula-
tionen“ an Brandschutzgläsern
sind durch bauaufsichtliche Zu-
lassungen für Systemverglasungen
im Regelfall nicht abgedeckt.

Und das aus gutem Grund, denn diese
Vorgänge können unter Umständen
ganz erheblich das Brandverhalten
des Systems verändern: Bei einer Be-
schichtung mit Folien können sich
Bestandteile des Klebers und der Folie
entzünden, wodurch Komponenten
der Verglasung zusätzlich belastet
werden können und eine Schwächung
der Schutzfunktion befürchtet werden
muß. Die vom optischen Effekt ver-
gleichbaren Verfahren der Ätzung
oder Sandstrahlung wiederum bewir-
ken eine Schädigung der Oberflächen-
struktur des Glases, was die mechani-
sche Widerstandsfähigkeit reduziert
und zugleich die Verschmutzungs-
empfindlichkeit erhöht.

Problem gelöst
Beschichtungen von Brandschutzglä-
sern mit Firmenlogos, Sichtschutzzo-
nen oder aufgedruckten Fluchtweg-
und Etagenhinweisen werden seit
neuestem durch „Glas-ma“, ein Ver-
fahren der P & P Handels und Service
GmbH in Seevetal, ermöglicht. Die

brandschutztechnische Zulässigkeit ist
auf der Grundlage eines MPA-Prüf-
gutachtens nachgewiesen.

Daß es trotzdem in einigen Einbau-
situationen entsprechend ausgestattete
Brandschutzgläser gibt, deutet zum
Teil auf eine Mißachtung der Vor-
schriften seitens der Nutzer oder Ge-
bäudebetreiber hin. Die Pilkington
Flachglas AG bietet jedoch speziell für
die Isolierglastypen ihrer Brandschutz-
gläser eine zulässige, wenn auch auf-
wendige Bedruckungsmöglichkeit an:
Die im Siebdruckverfahren aufge-
brachten Sichtschutz-Designs oder
Logos befanden sich auf der Innen-
fläche der „normalen“ Scheibe des
Isolierglasverbunds und haben somit
keinen Einfluß auf das thermische
Verhalten des Brandschutz-Schichtpa-
kets. Dies ist eine optisch ansprechen-
de und im Einzelfall zugelassene Lö-
sung für isolierverglaste Brandschutz-
Trennwände und -Fassaden. Die mei-
sten Brandschutztüren können jedoch

aufgrund der geringeren Einbaustärke
ihrer Gläser nicht damit ausgestattet
werden. Doch gerade für große Glas-
flächen und Türen in Verkehrsberei-
chen besteht eine per Gerichtsurteil
verordnete Kennzeichnungspflicht zur
Verringerung der Unfallgefahr.

Gestaltung und Funktion
Besonders bei verglasten Innentüren
und Trennwänden ist der Wunsch
nach Gestaltungsmöglichkeiten groß –
sowohl zur Kennzeichnung und zum
Sichtschutz als auch unter ästheti-
schen Gesichtspunkten. In Kooperati-
on mit der P & P Handels und Servi-
ce GmbH wurde nun eine Alternative
geprüft, die eine nahezu unbegrenzte,
widerstandsfähige Bedruckungsmög-
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lichkeit für alle Brandschutzgläser
vom Typ „Pilkington Pyrodur“ und
„Pilkington Pyrostop“ bietet. In den
meisten Fällen können direkt vor
Ort im eingebauten Zustand Logos,
Textaussagen, Wunschdesigns oder
Vollflächen in fast jeder RAL-Farbe
nach dem „Glas-ma“-Beschichtungs-
prinzip realisiert werden. So lassen
sich Gebäudeleitsysteme und Flucht-
weghinweise ebenso wie Elemente
der farblichen Innenausstattung auf
Brandschutz-Türen, -Trennwänden,
-Fassaden und -Dächern aufbringen –
selbst mit feinen Farbverläufen und

Abstufungen. Trotz hoher Tempera-
tur-, UV- und Reinigungsmittel-Be-
ständigkeit können die Designs sogar
ohne Schaden am Glas wieder ent-
fernt werden. Dies ist gerade bei den
hochwertigen Brandschutzgläsern ein
wichtiger Aspekt zur Investitionssi-
cherung im Falle eines Mieterwechsels
oder veränderter Nutzung des Gebäu-
debereichs.

„Pyrostop“ und „Pyrodur“ zugelassen
Exklusiv für die Anwendung auf Pil-
kington Brandschutzverglasungen

liegt eine brandschutztechnische Beur-
teilung der TU Braunschweig vor, die
die Unbedenklichkeit von „Glasma“-
Beschichtungen im transparenten bau-
lichen Brandschutz attestiert. Objekte
aus jüngster Zeit stellen die Vielfalt
der Anwendungsmöglichkeiten im
Brandschutz bereits praktisch unter
Beweis – ob als punktgerasterte
Sicherheitsmarkierung auf einer F 30-
Trennwand (Landeszentralbank, Mün-
chen), als Fluchtwegsystem (Allianz
Treptowers, Berlin) oder ganzflächiger
Sichtschutz mit integriertem Vierfarb-
Logo (Spreebogen, Berlin). Mit dem
gleichen Beschichtungssystem können
selbstverständlich auch „normale“
Gläser, Spiegel und Acryl dauerhaft
veredelt werden. ❏
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